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1. Vorwort 
 
 
Das elektronische Fahrtenbuch ROUTES der Fleetize GmbH (nachfolgend Fleetize genannt) 
erfüllt die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäß geführtes, elektronisches Fahrtenbuch 
nach §8 Absatz 2 Satz 4 EStG, die durch das Schreiben vom Bundesministerium für 
Finanzen vom 18. November 2009 konkretisiert wurden. 
 
Hierzu stellen wir nachfolgende Hersteller-Erklärung zur Konformität gemeinsam mit den 
jeweiligen Zitaten der folgenden Quellen bereit: 
 

- OFD Münster v. 18.02.2013 - akt. Kurzinfo LSt-Außendienst 2/2013 (siehe Anhang 1) 
- Schreiben vom Bundesministerium für Finanzen vom 18.11.2009 (siehe Anhang 2) 
- EStG – Deutsches Einkommensteuergesetz 

 
 

2. Produktbeschreibung & Schutzmaßnahmen 
 

Fleetize bietet mit ROUTES ein elektronisches Fahrtenbuch zur ordnungsgemäßen 
Erfassung eines Finanzamt-konformen Fahrtenbuch an. ROUTES besteht aus: 

• Einem autonomen, elektronischen Endgerät, 
 dem sogenannten „Fleetize-Tracker“ zur 
 Anbringung im Fahrzeug 

• Dem elektronischen Service zur Verarbeitung im 
 der vom Endgerät übermittelten Datensätze im 
 Fleetize-Rechenzentrum  

• Einer Software/App zur Pflege des
 Fahrtenbuchs durch den Anwender selbst 
 
Der Fleetize-Tracker wird von Fleetize betriebsbereit 
geliefert, um einen einwandfreien Betrieb zu 
gewährleisten. 

Der Fleetize-Tracker besitzt eine weltweit eindeutige 
Geräte-ID und eine eigene Datenübermittlungstechnik 
basierend auf dem M2M-Mobilfunknetz der deutschen 
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Telekom. Dies stellt sicher, dass die übermittelten Daten nicht mit einfachen Mitteln 
manipuliert werden können.  

Eine interne Stützbatterie ermöglicht den kurzzeitigen, versorgungsunabhängigen Betrieb 
im Falle einer Demontage. Hierdurch werden Modifikationsversuche signalisiert. 

 

3. Funktionsweise 
 

Nachfolgend wird die Funktionsweise von ROUTES im Detail erläutert. 

3.1 Autonomer Betrieb 
 

Der Betrieb des Fleetize-Tracker erfolgt autonom und erfordert keine zusätzlichen 
Endgerät wie z.B. ein Smartphone. Der Fleetize-Tracker wird direkt mit der 
Bordspannung des KFZ verbunden und besitzt eine eigene 
Mobilfunkübermittlungstechnologie. Eine „Man-In-The-Middle“-Attacke zur Modifikation 
der erfassten und zu übertragenden Daten ist durch den autonomen Betrieb zumindest 
mit einfachen Mitteln stark erschwert. 

3.2 Mobilfunkübertragung 
 

Die Übertragung der Daten an das Fleetize-Rechenzentrum erfolgt über das M2M-
Mobilfunknetzwerk der Deutschen Telekom und wird durch Fleetize direkt betreut. Die 
Übertragung zwischen dem Telekom- und Fleetize-Rechenzentrum erfolgt über ein 
abgesichertes VPN-Netzwerk. Hierdurch ist eine Manipulation von Daten auf Grundlage 
heutiger Erkenntnisse mindestens stark erschwert.  
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3.3 Übertragungsunterbrechungen 
 

Für den Fall von Unterbrechungen der Datenübertragung werden erfasste 
Fahrtinformationen in einem geräteinternen Speicher abgelegt und bei erneut 
verfügbarem GSM-Mobilfunknetz an das Fleetize-Rechenzentrum übermittelt. Dort 
erfolgt die automatische Weiterverarbeitung. 

3.4 Benutzerzugang 
 

Nach erfolgreicher Weiterverarbeitung im Fleetize-Rechenzentrum werden die erfassten 
Fahrten dem Anwender zur weiteren Pflege über seinen persönlichen, durch einen 
Benutzernamen und ein Passwort abgesicherten, Softwarezugang bereitgestellt. Der 
Zugriff auf die Fleetize-Software erfolgt in jedem Falle über eine durch SSL 
verschlüsselte Verbindung. 

4. Installation und Inbetriebnahme 
 

Die Installation des Fleetize-Tracker 
erfolgt durch Einstecken an der OBD2-
Diagnosebuchse des KFZ durch den 
Anwender selber.  

Der Fleetize-Tracker besitzt eine 
eigene SIM-Karte, die eine direkte 
Verbindung zum Fleetize-
Rechenzentrum aufbaut und eine 

interne Stützbatterie, um eine mögliche Demontage zu signalisieren. 

Zur Nutzung und Pflege der erfassten Fahrten wird die Fleetize-ROUTES-App benötigt, die 
der Anwender im Apple Appstore oder Google Playstore herunterladen oder via Browser am 
Computer das Fleetize-Web-Dashboard aufrufen kann.  
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Mit seinen persönlichen Zugangsdaten erhält der Anwender eingeschränkten Zugriff auf die 
vom Fleetize-Tracker erfassten Informationen und kann diese nach jeder Fahrt zeitnah 
pflegen. 

5. Vergleich zur manuellen Fahrtenbuchführung 
 
Aus dem elektronischen Fahrtenbuch von Fleetize resultieren dieselben Erkenntnisse wie 
durch die Führung eines manuellen Fahrtenbuchs. Hierzu urteilt dass Bundesfinanzhof am 
16. November 2005, BStBl II 2006 S. 410: 

 

„Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus 

dieselben Erkenntnisse wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch 

gewinnen lassen.“ 
 

Zur Bestätigung über die Korrektheit der durch FLEETIZE ROUTES erfassten 
Fahrtenbuchinformationen nach den geltenden Anforderungen erläutert dieses Dokument 
nachfolgend im Details: 

5.1 Zeitnah und in geschlossener Form 
 

BFH-Urteil vom 9. November 2005, BStBl II 2006 S. 408: 
 
 
„Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. 

Es muss die Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten 

Gesamtkilometerstandes vollständig und in ihrem fortlaufenden 

Zusammenhang wiedergeben, um so nachträgliche Einfügungen oder 

Änderungen auszuschließen oder als solche erkennbar zu machen.“ 
 
 
Die Fahrten werden durch den fest mit dem Fahrzeug verbundenen Fleetize-Tracker 
bereits während der Fahrt mit relevanten Informationen vollautomatisch erfasst. 
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Anhand der Zündungsstellung kann Fahrtbeginn und Fahrtende automatisch erfasst 
und die Fahrtdistanz ermittelt werden.  
 
Sämtliche Fahrten werden nachvollziehbar fortlaufend und in geschlossener Form 
erfasst.  
 
Es besteht keine Möglichkeit, erfasste Fahrten zu entfernen oder manuell Fahrten 
einzufügen.   
 
 
 

5.2 Erfasste Informationen 
 

Das Fahrtenbuch muss mindestens folgende, nicht veränderbare Angaben enthalten 
(vgl. R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 3 LStR 2008):  
 
 

„Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen 

betrieblich/beruflich veranlassten Fahrt, Reiseziel, Reisezweck und 

aufgesuchte Geschäftspartner. Wird ein Umweg gefahren, ist dieser auf zu 

zeichnen [..] eine mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugte Datei genügt 

den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur dann, wenn 

nachträgliche Veränderungen an den zu einem früheren Zeitpunkt 

eingegebenen Daten nach der Funktionsweise des verwendeten Programms 

technisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der Datei selbst 

dokumentiert und offen gelegt werden.“ 
 
 
Das Fleetize-Rechenzentrum ermittelt anhand der übermittelten Fahrtinformationen 
automatisch folgende Finanzamt-relevanten Informationen: 
 
- Kilometerstand und Datum zu Fahrtbeginn 
- Kilometerstand und Datum zu Fahrtende 
- Abfahrtsort und Ankunftsort 
- Fortlaufende und eindeutige Fahrtnummerierung 

 
Der Anwender kann auf diese Daten in der passwortgeschützten Software am Computer 
oder seinem Smartphone zugreifen. Diese Daten sind nicht veränderbar. Einzige 
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Ausnahme stellt in diesem Falle der Abfahrts- und Ankunftsort dar, welcher zwar 
änderbar ist, jedoch sämtliche Änderungen historisiert und im späteren Ausdruck 
ersichtlich sind. 

 
 

„..es bestehen keine Bedenken, ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle 

Fahrten automatisch bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, 

Kilometerstand und Fahrtziel erfasst werden, jedenfalls dann als zeitnah 

geführt anzusehen, wenn der Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass innerhalb 

eines Zeitraums von bis zu 7 Kalendertagen nach Abschluss der jeweiligen 

Fahrt in einem Webportal einträgt und die übrigen Fahrten dem privaten 

Bereich zugeordnet werden.” 
 
 

Der Anwender kann innerhalb von 7 Tagen folgende Informationen ergänzen bzw. 
pflegen. Änderungen bestehender Informationen werden in jedem Falle durch das 
Erzeugen einer Änderungshistorie mit entsprechendem Zeitstempel des 
Bearbeitungszeitpunkts im späteren Ausdruck ersichtlich: 
 
- Abfahrtsort und Ankunftsort 
- Name des Fahrers 
- Typ der Fahrt (Privat, Anfahrt oder Geschäft) 
- Geschäftspartner und Zweck der Fahrt 

 
Nach Ablauf der 7 Tage sind keine Veränderungen an erfassten Informationen möglich.  
 
Um eine unbeabsichtigt fehlerhafte Kategorisierung der Fahrt nach Ablauf der 7 Tage 
Frist zu vermeiden, werden Fahrten beim automatischen Erzeugen im Ausgangszustand 
vom System als „Privat“ deklariert und müssen vom Anwender aktiv der entsprechenden 
Kategorie zugewiesen werden. Der Anwender hat alternativ die Möglichkeit, regelmäßig 
angefahrene Orte vorher so zu definieren, dass bei der automatischen Erzeugung 
Bezeichnung wie auch Fahrttyp des angefahrenen Ortes automatisch belegt werden. 
 
In Einzelfällen (z.B. bei technischen Fehlern) kann der Anwender die temporäre 
Aufhebung der 7-Tage-Frist beauftragen, sodass eine Bearbeitung der ergänzten 
Informationen möglich ist. Auch in diesem Falle wird neben der Historie auch ein 
Zeitstempel des Bearbeitungszeitpunkts erstellt, sodass nachträglich ersichtlich ist, das 
eine Fahrt nach der 7-Tage-Frist bearbeitet wurde und welche Änderungen konkret 
vorgenommen wurden. 
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Nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 4 LStR: 

 
 

„..genügen für Privatfahrten jeweils Kilometerangaben. Die Angabe des 

Datums ist also bei Privatfahrten – im Gegensatz zu beruflichen Fahrten – 

nicht vorgesehen (..) für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch.“ 
 
 
Bei der Auswahl einer privaten Fahrt werden die Fahrtinformationen auf dem Bildschirm 
bzw. in der App ausgegraut und im späteren Ausdruck ausgeblendet. Es werden 
ausschließlich die fortlaufende Fahrtnummerierung und der jeweilige Kilometerstand 
der Privatfahrten ausgewiesen. 
 
Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte kann der Fahrt-Typ „Anfahrt“ 
gewählt werden. Die prozentualen Anteile von Betriebsfahrten, Anfahrten und 
Privatfahrten sind im späteren Ausdruck und in der Jahres-Gesamtübersicht ersichtlich 
und ermöglichen Anwender, Steuerberater und dem Finanzamt einen schnellen 
Überblick über die Verteilung der Verhältnisse. 
 
 

„Bei einem elektronischen Fahrtenbuch ist die GPS-Ermittlung der 

Fahrtstrecken und die dadurch entstehende Abweichung vom Tachostand des 

Fahrzeugs grundsätzlich unbedenklich. Allerdings sollte der tatsächliche 

Tachostand im Halbjahres- oder Jahresabstand dokumentiert werden.“ 
 
 
Abhängig des Fahrzeugmodells kann diese Abweichung im elektronischen Fahrtenbuch 
von FLEETIZE aufgrund des Geschwindigkeitssignals direkt vom Fahrzeug (OBD2) 
reduziert werden. Jedoch sind auch in diesem Falle aufgrund von Tachovorlauf, 
Reifenabrollumfang und sonstigen Toleranzwerten Abweichungen zwischen dem 
Tachostand des Fahrzeuges und dem durch die GPS- oder OBD2-Geschwindigkeit 
ermittelte Fahrtstrecke zu erwarten.  

  



Fleetize ROUTES – Konformitätserklärung    . 

 
Fleetize GmbH 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 750752 
USt-IdNr. DE 297937445, Finanzamt Waiblingen 

 
Gottlieb-Daimler-Straße 14, 71334 Waiblingen 
Internet: http://www.fleetize.com 

 

5.3 Ausweisen von geänderten Informationen 
 

„..Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in der 

Anzeige des elektronischen Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch in seinem 

Ausdruck ist unverzichtbare Voraussetzung für die Anerkennung eines 

elektronischen Fahrtenbuchs. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 

ist eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit gegeben. 

Es muss darüber hinaus auch sichergestellt sein, dass die Daten des 

elektronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für ein 

Fahrtenbuch unveränderlich aufbewahrt und (ggf. wieder unverändert) 

lesbar gemacht werden können. Bei eventuellen Änderungen müssen die 

Änderungshistorie mit Änderungsdatum/-daten und (jeweils) ursprünglichem 

Inhalt ersichtlich sein. Auch die Änderungshistorie darf nicht nachträglich 

veränderbar sein...“ 
 
 
Bei der Modifikation werden bereits existierende Informationen dokumentiert und als 
Historie angezeigt. Diese Historie ist nicht veränderbar und wird sowohl auf dem 
Bildschirm als auch im späteren Ausdruck lückenlos kenntlich gemacht.  
 
Eine nicht dokumentierte Modifikation und eine Löschung von Einträgen oder 
Fahrtinformationen durch den Anwender sind nicht möglich. 
 
BFH-Urteil vom 16. November 2005, BStBl II 2006 S. 410:  
 
 
„Beim Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche 

Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen, 

zumindest aber dokumentiert werden.“ 
 
 
Der Ausdruck erfolgt in einer gesicherten PDF-Datei und kann nicht oder mindestens nur 
erschwert modifiziert werden. 
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6. Vertretbarer Aufwand zur Prüfung 
 

„..Dass nach dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Regelung die dem 

Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung 

dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit 

und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle 

Richtigkeit hin überprüfbar sein müssen.“ 
 
 
Das elektronische Fahrtenbuch von Fleetize bietet neben der täglichen und monatlichen 
Unterteilung von Fahrten eine Gesamtübersicht mit Auflistung der Anteile der Privatfahrten, 
Anfahrten und betrieblichen Fahrten. Hierbei werden alle drei Fahrttypen (Privat, Anfahrt 
und Geschäft) jeweils in einer monatlichen und einer jährlichen Gesamtdistanz wie auch 
prozentualen Verteilung auf Basis der Gesamtfahrleistung dargestellt. 
 

7. Ansprechpartner 
 
Bei Fragen zur Konformität oder Problemen im Einsatz des elektronischen Fahrtenbuchs 
von Fleetize steht die Fleetize-Kundenbetreuung unter folgenden Kontaktmöglichkeiten 
sowohl Anwendern als auch interessierten Personen zur Verfügung: 

 
E-Mail:  help@fleetize.com 
Web:  www.fleetize.com 
 



OFD Rheinland v. 18.02.2013 - akt. Kurzinfo LSt-Außendienst 2/2013

Ordnungsmäßigkeit eines elektronischen Fahrtenbuchs

Elektronische  Fahrtenbücher  bzw.  elektronische  Fahrtenbuchprogramme  werden  von  der 
Finanzverwaltung  weder  zertifiziert  noch  zugelassen.  Eine  derartige  Zertifizierung/Zulassung 
könnte  sich  auch  immer  nur  auf  eine  bestimmte  Programmversion  beziehen,  weil  bei  einer 
Versionsänderung zertifizierungs-/zulassungsschädliche Änderungen nicht ausgeschlossen werden 
könnten.

Selbst  wenn  die  technischen  Voraussetzungen  für  die Führung  eines  ordnungsgemäßen 
elektronischen  Fahrtenbuchs  erfüllt  werden,  setzt  die  Anerkennung  eines  elektronischen 
Fahrtenbuchs als ordnungsgemäß auch voraus, dass die Hard- und Software ordnungsgemäß bedient 
werden und das Fahrtenbuch hinterher alle von der BFH-Rechtsprechung und der Finanzverwaltung 
– insbesondere in R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR  – geforderten Angaben enthält.

Die Prüfung, ob ein elektronisches Fahrtenbuch als ordnungsgemäß anzuerkennen ist, kann deshalb 
immer nur für den jeweiligen Einzelfall erfolgen.

Im Urteil vom 01.03.2012, BStBl 2012 II S. 505, führt der BFH aus:

„Der gesetzlich nicht weiter bestimmte Begriff  des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs i. S. des § 8 
Abs. 2 Satz 4 EStG ist durch die Rechtsprechung des BFH dahingehend präzisiert  worden, dass 
nach dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Regelung die dem Nachweis des zu versteuernden 
Privatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewähr für 
ihre  Vollständigkeit  und  Richtigkeit  bieten  und  mit vertretbarem Aufwand  auf  ihre  materielle 
Richtigkeit hin überprüfbar sein müssen. Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in 
geschlossener  Form  geführt  werden,  um  so  nachträgliche  Einfügungen  oder  Änderungen 
auszuschließen oder als solche erkennbar zu machen. Hierfür hat es neben dem Datum und den 
Fahrtzielen  grundsätzlich  auch  den  jeweils  aufgesuchten  Kunden  oder  Geschäftspartner  oder 
– wenn ein solcher nicht vorhanden ist – den konkreten Gegenstand der dienstlichen Verrichtung 
aufzuführen. (…) Dementsprechend müssen die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem 
Ende erreichten Gesamtkilometerstandes im Fahrtenbuch vollständig und in ihrem fortlaufenden 
Zusammenhang  wiedergegeben  werden.  Grundsätzlich  ist  dabei  jede  einzelne  berufliche 
Verwendung für sich und mit dem bei Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilometerstand des 
Fahrzeugs  aufzuzeichnen.  Besteht  allerdings  eine  einheitliche  berufliche  Reise  aus  mehreren 
Teilabschnitten, so können diese Abschnitte miteinander zu einer zusammengefassten Eintragung 
verbunden werden. Dann genügt die Aufzeichnung des am Ende der gesamten Reise erreichten 
Gesamtkilometerstands,  wenn  zugleich  die  einzelnen  Kunden  oder  Geschäftspartner  im 
Fahrtenbuch in der zeitlichen Reihenfolge aufgeführt werden, in der sie aufgesucht worden sind. 
Wenn  jedoch  der  berufliche  Einsatz  des  Fahrzeugs  zugunsten  einer  privaten  Verwendung 
unterbrochen wird, stellt diese Nutzungsänderung wegen der damit verbundenen unterschiedlichen 
steuerlichen Rechtsfolgen einen Einschnitt dar, der im Fahrtenbuch durch Angabe des bei Abschluss 
der beruflichen Fahrt erreichten Kilometerstands zu dokumentieren ist (…).”

In H 8.1 (9–10) „Elektronisches Fahrtenbuch” LStH heißt es:

„Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse wie aus 
einem  manuell  geführten  Fahrtenbuch  gewinnen  lassen.  Beim  Ausdrucken  von  elektronischen 
Aufzeichnungen  müssen  nachträgliche  Veränderungen  der  aufgezeichneten  Angaben  technisch 
ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden (…).”

Der erste Leitsatz des BFH-Urteils vom 16.11.2005, BStBl 2006 II S. 410, lautet:



„Eine  mit  Hilfe  eines  Computerprogramms  erzeugte  Datei  genügt  den  Anforderungen  an  ein 
ordnungsgemäßes  Fahrtenbuch nur  dann,  wenn  nachträgliche  Veränderungen  an  den  zu  einem 
früheren  Zeitpunkt  eingegebenen  Daten  nach  der  Funktionsweise  des  verwendeten  Programms 
technisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in der Datei selbst dokumentiert und offen 
gelegt werden.”

Die eindeutige Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in der Anzeige des elektronischen 
Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch in seinem Ausdruck ist unverzichtbare Voraussetzung für die 
Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuchs. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist 
eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit gegeben. Es muss darüber hinaus 
auch  sichergestellt  sein,  dass  die  Daten  des  elektronischen  Fahrtenbuchs  bis  zum  Ablauf  der 
Aufbewahrungsfrist für ein Fahrtenbuch unveränderlich aufbewahrt und (ggf. wieder unverändert) 
lesbar gemacht werden können. Bei  eventuellen Änderungen müssen die Änderungshistorie mit 
Änderungsdatum/-daten  und  (jeweils)  ursprünglichem  Inhalt  ersichtlich  sein.  Auch  die 
Änderungshistorie darf nicht nachträglich veränderbar sein.

Bestehen außersteuerliche oder steuerliche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten und sind 
die  aufzeichnungs-  und  aufbewahrungspflichtige  Unterlagen  mit  Hilfe  eines 
Datenverarbeitungssystems  erstellt  worden  (z. B.  elektronisches  Fahrtenbuch),  so  hat  die 
Finanzverwaltung  ein  Datenzugriffsrecht  auf  diese  digitalen  Unterlagen  (  § 147  Abs. 6 AO  ). 
Besteht  ein  Datenzugriffsrecht  auf  ein  elektronisches  Fahrtenbuch,  muss  auch  die  maschinelle 
Auswertbarkeit der Fahrtenbuchdaten nach § 147 Abs. 2 AO gewährleistet sein.

Zu der Frage, ob ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten automatisch bei Beendigung 
jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst werden, zeitnah geführt ist, wenn der 
Fahrer  den  Fahrtanlass  erst  nachträglich  in  einem  Webportal  einträgt,  ist  dem Anbieter  eines 
elektronischen Fahrtenbuchprogramms auf dessen Anfragen vom BMF mit Schreiben vom 27.10. 
und  07.12.2011  mitgeteilt  worden:  „Die  obersten  Finanzbehörden  des  Bundes  und der  Länder 
betrachten bei einem elektronischen Fahrtenbuch die nachträgliche Eintragung des Fahrtzwecks in 
einem Webportal  als  zulässig.  Dabei  müssen die  Person und der  Zeitpunkt  der  nachträglichen 
Eintragung im Webportal  dokumentiert  sein.”  „Es bestehen keine Bedenken,  ein  elektronisches 
Fahrtenbuch,  in  dem  alle  Fahrten  automatisch  bei  Beendigung  jeder  Fahrt  mit  Datum, 
Kilometerstand und Fahrtziel erfasst werden, jedenfalls dann als zeitnah geführt anzusehen, wenn 
der Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Kalendertagen 
nach Abschluss der jeweiligen Fahrt in einem Webportal  einträgt  und die übrigen Fahrten dem 
privaten Bereich zugeordnet werden.”

Nach R 8.1 Abs. 9  Nr. 2  Satz 4 LStR genügen für  Privatfahrten jeweils  Kilometerangaben.  Die 
Angabe  des  Datums  ist  also  bei  Privatfahrten  – im  Gegensatz  zu  beruflichen  Fahrten –  nicht 
vorgesehen. Da die beruflich und privat zurückgelegten Fahrtstrecken gesondert und laufend im 
Fahrtenbuch nachzuweisen sind (Hinweis auf R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 2 LStR ), ergeben sich die 
Daten  der  Privatfahrten  (zumindest  der  Zeitraum)  regelmäßig  aus  dem  Zusammenhang  der 
Eintragungen. Nur wenn die privat zurückgelegten Fahrtstrecken im fortlaufenden Zusammenhang 
der durchgeführten Fahrten im Fahrtenbuch nachgewiesen werden, können die Anforderungen an 
ein  ordnungsgemäßes  elektronisches  Fahrtenbuch  erfüllt  werden.  Das  gilt  auch  z. B.  für  das 
Ausschalten des GPS-Moduls des Bordcomputers.

Bei einem elektronischen Fahrtenbuch ist die GPS-Ermittlung der Fahrtstrecken und die dadurch 
entstehende Abweichung vom Tachostand des Fahrzeugs grundsätzlich unbedenklich. Allerdings 
sollte der tatsächliche Tachostand im Halbjahres- oder Jahresabstand dokumentiert werden.

Inhaltlich gleichlautend
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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die ertragsteuerliche 

Erfassung der Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu Privatfahrten, zu Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betriebsstätte sowie zu Familienheimfahrten nach § 4 Absatz 5 Satz 1 

Nummer 6 und § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 bis 3 EStG Folgendes: 

 

I. Anwendungsbereich des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 und des § 6 Absatz 1 

Nummer 4 Satz 2 bis 3 EStG 

 

1. Betriebliche Nutzung eines Kraftfahrzeugs 

 

1 Die Zuordnung von Kraftfahrzeugen zu einem Betriebsvermögen richtet sich nach allgemei-

nen Grundsätzen (R 4.2 Absatz 1 EStR 2008). Zur betrieblichen Nutzung zählt auch die auf 

Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten entfallende Nutzung 



 
Seite 2 gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG. 

 

Der private Nutzungsanteil eines zum Betriebsvermögen gehörenden Kraftfahrzeugs ist nach 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises zu bewer-

ten, wenn dieses zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird. Dies gilt auch für gemietete 

oder geleaste Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge i. S. dieser Regelung sind Kraftfahrzeuge, die 

typischerweise nicht nur vereinzelt und gelegentlich für private Zwecke genutzt werden 

(BFH-Urteil vom 13. Februar 2003, BStBl II S. 472). Hierzu zählen beispielsweise auch Ge-

ländekraftfahrzeuge, wobei die kraftfahrzeugsteuerrechtliche Einordnung vor der Neurege-

lung in § 2 Absatz 2a KraftStG zum 1. Mai 2005 unerheblich ist. Keine Kraftfahrzeuge i. d. S. 

sind Zugmaschinen oder Lastkraftwagen, die kraftfahrzeugsteuerrechtlich „andere Kraftfahr-

zeuge“ sind. 

 

2 Die bloße Behauptung, das Kraftfahrzeug werde nicht für Privatfahrten genutzt oder Privat-

fahrten würden ausschließlich mit anderen Kraftfahrzeugen durchgeführt, reicht nicht aus, um 

von dem Ansatz eines privaten Nutzungsanteils abzusehen (BFH-Urteil vom 13. Februar 

2003, BStBl II S. 472). Vielmehr trifft den Steuerpflichtigen die objektive Beweislast, wenn 

ein nach der Lebenserfahrung untypischer Sachverhalt, wie z.B. die ausschließlich betriebli-

che Nutzung des einzigen betrieblichen Kraftfahrzeugs eines Unternehmers, der Besteuerung 

zugrunde gelegt werden soll. 

 

3 Die Anwendung von § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG setzt voraus, dass ein Kraftfahr-

zeug für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte oder für Familienheimfahrten genutzt 

wird. Die Zugehörigkeit des Kraftfahrzeugs zum Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen ist 

hierbei nicht erforderlich. Für ein Kraftfahrzeug im Privatvermögen des Steuerpflichtigen 

werden im Ergebnis nur Aufwendungen in Höhe der Entfernungspauschale i. S. d. § 9 Ab-

satz 1 Satz 3 Nummer 4 und Nummer 5 Satz 1 bis 6 EStG zum Abzug zugelassen. Die Rege-

lung des § 9 Absatz 2 EStG ist entsprechend anzuwenden. 



 
Seite 3 2. Nachweis der betrieblichen Nutzung i. S. d. § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG 

 

4  Der Umfang der betrieblichen Nutzung ist vom Steuerpflichtigen darzulegen und glaubhaft zu 

machen. Dies kann in jeder geeigneten Form erfolgen. Auch die Eintragungen in Terminka-

lendern, die Abrechnung gefahrener Kilometer gegenüber den Auftraggebern, Reisekosten-

aufstellungen sowie andere Abrechnungsunterlagen können zur Glaubhaftmachung geeignet 

sein. Sind entsprechende Unterlagen nicht vorhanden, kann die überwiegende betriebliche 

Nutzung durch formlose Aufzeichnungen über einen repräsentativen zusammenhängenden 

Zeitraum (i. d. R. 3 Monate) glaubhaft gemacht werden. Dabei reichen Angaben über die be-

trieblich veranlassten Fahrten (jeweiliger Anlass und die jeweils zurückgelegte Strecke) und 

die Kilometerstände zu Beginn und Ende des Aufzeichnungszeitraumes aus. 

 

5  Auf einen Nachweis der betrieblichen Nutzung kann verzichtet werden, wenn sich bereits aus 

Art und Umfang der Tätigkeit des Steuerpflichtigen ergibt, dass das Kraftfahrzeug zu mehr 

als 50 Prozent betrieblich genutzt wird. Dies kann in der Regel bei Steuerpflichtigen ange-

nommen werden, die ihr Kraftfahrzeug für eine durch ihren Betrieb oder Beruf bedingte typi-

sche Reisetätigkeit benutzen oder die zur Ausübung ihrer räumlich ausgedehnten Tätigkeit auf 

die ständige Benutzung des Kraftfahrzeugs angewiesen sind (z. B. bei Taxiunternehmern, 

Handelsvertretern, Handwerkern der Bau- und Baunebengewerbe, Landtierärzten). Diese Ver-

mutung gilt, wenn ein Steuerpflichtiger mehrere Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen hält, 

nur für das Kraftfahrzeug mit der höchsten Jahreskilometerleistung. Für die weiteren Kraft-

kraftfahrzeuge gelten die allgemeinen Grundsätze. Die Vermutungsregelung ist nicht anzu-

wenden, sobald für ein weiteres Kraftfahrzeug der Nachweis über die überwiegende betriebli-

che Nutzung erbracht wird. 

 

6  Keines weiteren Nachweises bedarf es, wenn die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-

stätte und die Familienheimfahrten mehr als 50 Prozent der Jahreskilometerleistung des Kraft-

fahrzeugs ausmachen. 

 

7  Hat der Steuerpflichtige den betrieblichen Nutzungsumfang des Kraftfahrzeugs einmal darge-

legt, so ist - wenn sich keine wesentlichen Veränderungen in Art oder Umfang der Tätigkeit 

oder bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte ergeben - auch für die folgenden 

Veranlagungszeiträume von diesem Nutzungsumfang auszugehen. Ein Wechsel der Kraft-

fahrzeugklasse kann im Einzelfall Anlass für eine erneute Prüfung des Nutzungsumfangs sein. 

Die im Rahmen einer rechtmäßigen Außenprüfung erlangten Kenntnisse bestimmter betriebli-

cher Verhältnisse des Steuerpflichtigen in den Jahren des Prüfungszeitraumes lassen Schluss-

folgerungen auf die tatsächlichen Gegebenheiten in den Jahren vor oder nach dem Prüfungs-

zeitraum zu (BFH-Urteil vom 28. August 1987, BStBl II 1988 S. 2). 
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8 Wird das Kraftfahrzeug zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt, kann der Steuerpflichtige 

die Wahl zwischen der Besteuerung nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG (1 %-Rege-

lung) oder nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG (Fahrtenbuchmethode, Randnummer 21 

bis 30) durch Einreichen der Steuererklärung beim Finanzamt vornehmen; die Methodenwahl 

muss für das Wirtschaftsjahr einheitlich getroffen werden. Im Fall des Kraftfahrzeugwechsels 

(vgl. Randnummer 9) ist auch während eines Wirtschaftsjahres der Übergang zu einer anderen 

Ermittlungsmethode zulässig. Das Wahlrecht kann bis zur Bestandskraft der Steuerfestset-

zung ausgeübt oder geändert werden. 

 

4. Kraftfahrzeugwechsel 

 

9 Wird das auch privat genutzte Kraftfahrzeug im laufenden Wirtschaftsjahr ausgewechselt, 

z. B. bei Veräußerung des bisher genutzten und Erwerb eines neuen Kraftfahrzeugs, ist der 

Ermittlung der pauschalen Wertansätze im Monat des Kraftfahrzeugwechsels der inländische 

Listenpreis des Kraftfahrzeugs zugrunde zu legen, das der Steuerpflichtige nach der Anzahl 

der Tage überwiegend genutzt hat. 

 

II. Pauschale Ermittlung des privaten Nutzungswerts 

 

1. Listenpreis 

 

10 Für den pauschalen Nutzungswert ist der inländische Listenpreis des Kraftfahrzeugs im Zeit-

punkt seiner Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung (z. B. Navigationsge-

rät, BFH-Urteil vom 16. Februar 2005, BStBl II S. 563) einschließlich der Umsatzsteuer 

(BFH-Urteil vom 6. März 2003, BStBl II S. 704) maßgebend. Das gilt auch für reimportierte 

Kraftfahrzeuge. Soweit das reimportierte Kraftfahrzeug mit zusätzlicher Sonderausstattung 

versehen ist, die sich im inländischen Listenpreis nicht niedergeschlagen hat, ist der Wert der 

Sonderausstattung, der sich aus der Preisliste des Herstellers ergibt, zusätzlich zu berücksich-

tigen. Soweit das reimportierte Kraftfahrzeug geringwertiger ausgestattet ist, ist der Wert der 

„Minderausstattung“ anhand des inländischen Listenpreises eines vergleichbaren inländischen 

Kraftfahrzeugs angemessen zu berücksichtigen. Kosten für nur betrieblich nutzbare Sonder-

ausstattung, wie z. B. der zweite Pedalsatz eines Fahrschulkraftfahrzeugs, sind nicht anzuset-

zen. Für Kraftfahrzeuge, für die der inländische Listenpreis nicht ermittelt werden kann, ist 

dieser zu schätzen. Der Listenpreis ist auf volle Hundert Euro abzurunden. Für Veranlagungs-

zeiträume ab 2002 ist der Listenpreis für vor dem 1. Januar 2002 angeschaffte oder herge-

stellte Kraftfahrzeuge zunächst in Euro umzurechnen und danach auf volle Hundert Euro ab-

zurunden.  

 



 
eite 5 S11 Zeitpunkt der Erstzulassung ist der Tag, an dem das Kraftfahrzeug das erste Mal zum 

Straßenverkehr zugelassen worden ist. Das gilt auch für gebraucht erworbene Kraftfahrzeuge. 

Zeitpunkt der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs ist nicht der Zeitpunkt der Erstzulassung des 

Kraftfahrzeugtyps, sondern des jeweiligen individuellen Kraftfahrzeugs. Bei inländischen 

Kraftfahrzeugen ergibt sich das Datum aus den Zulassungspapieren. Macht der Steuerpflich-

tige geltend, dass für ein importiertes oder ein reimportiertes Kraftfahrzeug ein anderes Da-

tum maßgebend sei, trifft ihn die objektive Beweislast. 

 

2. Nutzung mehrerer Kraftfahrzeuge und Nutzung durch mehrere Nutzungsberech-

tigte  

 

a) Einzelunternehmen 

 

12 Gehören gleichzeitig mehrere Kraftfahrzeuge zum Betriebsvermögen, so ist der pauschale 

Nutzungswert grundsätzlich für jedes Kraftfahrzeug anzusetzen, das vom Unternehmer oder 

von zu seiner Privatsphäre gehörenden Personen für Privatfahrten genutzt wird (vgl. Rand-

nummer 2). Kann der Steuerpflichtige glaubhaft machen, dass bestimmte betriebliche Kraft-

fahrzeuge nicht privat genutzt werden, weil sie für eine private Nutzung nicht geeignet sind 

(z. B. bei sog. Werkstattwagen - BFH-Urteil vom 18. Dezember 2008 - VI R 34/07 - BStBl II 

S. 381) oder diese ausschließlich eigenen Arbeitnehmern zur Nutzung überlassen werden, ist 

für diese Kraftfahrzeuge kein pauschaler Nutzungswert zu ermitteln. Wird ein Kraftfahrzeug 

gemeinsam vom Steuerpflichtigen und einem oder mehreren Arbeitnehmern genutzt, so ist bei 

pauschaler Nutzungswertermittlung für Privatfahrten der Nutzungswert von 1 Prozent des 

Listenpreises entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten aufzuteilen. Es gilt die wi-

derlegbare Vermutung, dass für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Fami-

lienheimfahrten das Kraftfahrzeug mit dem höchsten Listenpreis genutzt wird. 

 

Beispiel 1: 

Zum Betriebsvermögen des Unternehmers C gehören 5 Kraftfahrzeuge, die von C, seiner E-
hefrau und dem erwachsenen Sohn auch zu Privatfahrten genutzt werden; von C auch für 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Ein Kraftfahrzeug wird ausschließlich einem 
Angestellten auch zur privaten Nutzung überlassen; der Nutzungsvorteil wird bei diesem 
lohnversteuert. Die betriebliche Nutzung der Kraftfahrzeuge beträgt jeweils mehr als 50 Pro-
zent. Es befindet sich kein weiteres Kraftfahrzeug im Privatvermögen. Die private Nutzungs-
entnahme nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG ist für 4 Kraftfahrzeuge anzusetzen, und 
zwar mit jeweils 1 Prozent des Listenpreises. Zusätzlich ist für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte der Betriebsausgabenabzug zu kürzen. Dabei ist der höchste Listenpreis 
zugrunde zu legen. 
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13 Befinden sich Kraftfahrzeuge im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, ist ein pau-

schaler Nutzungswert für den Gesellschafter anzusetzen, dem die Nutzung des Kraftfahrzeugs 

zuzurechnen ist. Randnummer 12 ist entsprechend anzuwenden. 

 

Beispiel 2: 

Der IJK-OHG gehören die Gesellschafter I, J und K an. Es befinden sich 4 Kraftfahrzeuge im 
Betriebsvermögen. Die Gesellschafter I und K sind alleinstehend. Niemand aus ihrer Privat-
sphäre nutzt die betrieblichen Kraftfahrzeuge. Der Gesellschafter J ist verheiratet. Seine Ehe-
frau nutzt ein betriebliches Kraftfahrzeug auch zu Privatfahrten. Die betriebliche Nutzung der 
Kraftfahrzeuge beträgt jeweils mehr als 50 Prozent. Die Bruttolistenpreise der Kraftfahrzeuge 
betragen 80.000 €, 65.000 €, 50.000 € und 40.000 €. I nutzt das 80.000 €-Kraftfahrzeug, J das 
50.000 €-Kraftfahrzeug, K das 65.000 €-Kraftfahrzeug und Frau J das 40.000 €-Kraftfahr-
zeug. Die private Nutzungsentnahme ist monatlich für den Gesellschafter I mit 1 Prozent von 
80.000 €, für den Gesellschafter K mit 1 Prozent von 65.000 € und für den Gesellschafter J 
mit 1 Prozent von 50.000 € zuzüglich 1 Prozent von 40.000 € anzusetzen. 

 

3. Nur gelegentliche Nutzung des Kraftfahrzeugs 

 

14 Der pauschale Nutzungswert und die nicht abziehbaren Betriebsausgaben sind auch dann mit 

den Monatswerten zu ermitteln, wenn das Kraftfahrzeug nur gelegentlich zu Privatfahrten o-

der zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte genutzt wird. 

 

15 Die Monatswerte sind nicht anzusetzen für volle Kalendermonate, in denen eine private Nut-

zung oder eine Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte ausgeschlossen ist. 

 

16 Hat ein Steuerpflichtiger mehrere Betriebsstätten in unterschiedlicher Entfernung von der 

Wohnung, kann bei der pauschalen Berechnung der nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach 

§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG die Entfernung zur näher gelegenen Betriebsstätte 

zugrunde gelegt werden. Die Fahrten zur weiter entfernt gelegenen Betriebsstätte sind zusätz-

lich mit 0,002 Prozent des inländischen Listenpreises i. S. d. § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 

EStG für jeden weiteren Entfernungskilometer (Differenz zwischen den Entfernungen der 

Wohnung zur jeweiligen Betriebsstätte) anzusetzen. 

 

Beispiel 3: 

Der Unternehmer A wohnt in A-Stadt und hat dort eine Betriebsstätte (Entfernung zur Woh-
nung 30 km). Eine zweite Betriebsstätte unterhält er in B-Stadt (Entfernung zur Wohnung 
100 km). A fährt zwischen Wohnung und Betriebsstätte mit dem Betriebs-Kraftfahrzeug 
(Bruttolistenpreis: 22.500 €). Er ist an 40 Tagen von der Wohnung zur Betriebsstätte in B-
Stadt gefahren, an den anderen Tagen zur Betriebsstätte in A-Stadt (insgesamt an 178 Tagen). 
Die nicht abziehbaren Betriebsausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 



 
Seite 7 a) 22.500 € x 0,03 % x 30 km x 12 Monate = 2.430,00 € 

./. 178 Tage x 30 km x 0,30 € = 1.602,00 € 
  828,00 € 

b) 22.500 € x 0,002 % x 70 (100 ./. 30) km x 40 Tage = 1.260,00 € 
./. 40 Tage x 100 km x 0,30 € = 1.200,00 € 
     60,00 € 

 Summe der nicht abziehbaren Betriebsausgaben  888,00 € 

 

4. Nutzung im Rahmen unterschiedlicher Einkunftsarten 

 

17 Nutzt der Steuerpflichtige das betriebliche Kraftfahrzeug auch im Rahmen anderer Einkunfts-

arten, sind die auf diese außerbetriebliche, aber nicht private Nutzung entfallenden Aufwen-

dungen grundsätzlich nicht mit dem nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG (1 %-

Regelung) ermittelten Betrag abgegolten (BFH-Urteil vom 26. April 2006, BStBl II 2007  

S. 445). Es bestehen keine Bedenken, diese Entnahme mangels anderer Anhaltspunkte mit 

0,001 % des inländischen Listenpreises des Kraftfahrzeugs je gefahrenem Kilometer zu be-

werten; dieser Entnahmewert stellt vorbehaltlich bestehender Abzugsbeschränkungen die im 

Rahmen der anderen Einkunftsart abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungskosten dar. 

Aus Vereinfachungsgründen wird einkommensteuerrechtlich auf den Ansatz einer zusätzli-

chen Entnahme verzichtet, soweit die Aufwendungen bei der anderen Einkunftsart keinen 

Abzugsbeschränkungen unterliegen und dort nicht abgezogen werden. 

 

5. Begrenzung der pauschalen Wertansätze (sog. Kostendeckelung) 

 

18 Der pauschale Nutzungswert nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG sowie die nicht 

abziehbaren Betriebsausgaben für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Famili-

enheimfahrten nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG können die für das genutzte Kraft-

fahrzeug insgesamt tatsächlich entstandenen Aufwendungen übersteigen. Wird das im Einzel-

fall nachgewiesen, so sind diese Beträge höchstens mit den Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs 

anzusetzen. Bei mehreren privat genutzten Kraftfahrzeugen können die zusammengefassten 

pauschal ermittelten Wertansätze auf die nachgewiesenen tatsächlichen Gesamtaufwendungen 

dieser Kraftfahrzeuge begrenzt werden; eine fahrzeugbezogene „Kostendeckelung“ ist zuläs-

sig. 

 

19 Wird neben dem pauschalen Nutzungswert nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG eine 

Entnahme aufgrund der Nutzung des Kraftfahrzeugs zur Erzielung anderer Einkunftsarten er-

fasst, ist auch dieser Betrag den tatsächlichen Aufwendungen gegenüberzustellen (vgl. Rand-

nummer 17). 

 



 
eite 8 S20 Bei Anwendung der Kostendeckelung müssen dem Steuerpflichtigen als abziehbare Aufwen-

dungen mindestens die nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 2, § 9 Absatz 1 Satz 3 

Nummer 4 und Nummer 5 EStG ermittelten Beträge (Entfernungspauschalen) verbleiben. 

 

Beispiel 4: 

Für ein zu mehr als 50 Prozent für betriebliche Zwecke genutztes Kraftfahrzeug (Bruttolisten-
preis 35.600 €) sind im Wirtschaftsjahr 7.400 € Gesamtkosten angefallen. Das Kraftfahrzeug 
wurde an 200 Tagen für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte (Entfernung 27 Kilo-
meter) genutzt. Ein Fahrtenbuch wurde nicht geführt. 
 
1. pauschaler Wertansatz  nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG: 
 35.600 € x 0,03 % x 27 km x 12 Monate = 3.460,32 € 
2. privater Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG: 
 35.600 € x 1 % x 12 Monate = 4.272,00 € 
3. Prüfung der Kostendeckelung: 
 Gesamtaufwendungen 7.400,00 € 
 Pauschale Wertansätze (Summe aus 1. und 2.) 7.732,32 € 
 Höchstbetrag der pauschalen Wertansätze 7.400,00 € 
 
Die pauschalen Wertansätze übersteigen die entstandenen Gesamtkosten. Es liegt ein Fall der 
Kostendeckelung vor. Der pauschale Wertansatz für die Fahrten zwischen Wohnung und Be-
triebsstätte nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG und der private Nutzungsanteil nach § 6 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG sind auf die Höhe der Gesamtaufwendungen von 7.400 € 
beschränkt. Die Entfernungspauschale nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 i. V. m. § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG i. H. v. 1.620,00 € (200 Tage x 27 km x 0,30 €) ist zu berück-
sichtigen. 
 

III. Ermittlung des tatsächlichen privaten Nutzungswerts 

 

1. Führung eines Fahrtenbuches 

 

21 Ein Fahrtenbuch soll die Zuordnung von Fahrten zur betrieblichen und beruflichen Sphäre er-

möglichen und darstellen. Es muss laufend geführt werden. 

 

22 Werden mehrere betriebliche Kraftfahrzeuge vom Unternehmer oder von zu seiner Privat-

sphäre gehörenden Personen zu Privatfahrten, zu Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-

stätte oder zu Familienheimfahrten genutzt, ist diese Nutzung für jedes der Kraftfahrzeuge, 

das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, entweder pauschal im Wege der Listen-

preisregelung oder aber konkret anhand der Fahrtenbuchmethode zu ermitteln (BFH-Urteil 

vom 3. August 2000, BStBl II 2001 S. 332). Gehören dabei gleichzeitig mehrere Kraftfahr-

zeuge zum Betriebsvermögen, und wird nicht für jedes dieser Kraftfahrzeuge ein Fahrtenbuch 

im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG geführt, ist für diejenigen Kraftfahrzeuge, 

für die kein Fahrtenbuch geführt wird, und die für Privatfahrten, für Fahrten zwischen Woh-

nung und Betriebsstätte oder für Familienheimfahrten genutzt werden, § 6 Absatz 1 Nummer 



 
Seite 9 4 Satz 2 EStG (1 %-Regelung) und § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG (pauschale Ermitt-

lung der nicht abziehbaren Betriebsausgaben) anzuwenden. Die Rdnrn. 12 und 13 gelten ent-

sprechend. 

 

Beispiel 5: 

Zum Betriebsvermögen des Unternehmers C gehören 5 Kraftfahrzeuge, die von C, seiner E-
hefrau und dem erwachsenen Sohn auch zu Privatfahrten genutzt werden. Die betriebliche 
Nutzung der Kraftfahrzeuge beträgt jeweils mehr als 50 Prozent. Es befindet sich kein weite-
res Kraftfahrzeuge im Privatvermögen. Für ein Kraftfahrzeug wird ein Fahrtenbuch geführt. 
Die (pauschale) private Nutzungsentnahme für die vier weiteren auch privat genutzten Kraft-
fahrzeuge ist nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG mit jeweils 1 Prozent des Listenprei-
ses anzusetzen. Für das Kraftfahrzeug, für das ein Fahrtenbuch geführt wird, ist die Nut-
zungsentnahme mit den tatsächlich auf die private Nutzung entfallenden Aufwendungen an-
zusetzen. 

 

2. Elektronisches Fahrtenbuch 

 

23 Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkenntnisse 

wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Beim Ausdrucken von elekt-

ronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Anga-

ben technisch ausgeschlossen, zumindest aber dokumentiert werden (BFH-Urteil vom  

16. November 2005, BStBl II 2006 S. 410). 

 

3. Anforderungen an ein Fahrtenbuch 

 

24 Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. Es muss die Fahr-

ten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstandes vollständig und in 

ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben (BFH-Urteil vom 9. November 2005, 

BStBl II 2006 S. 408). Das Fahrtenbuch muss mindestens folgende Angaben enthalten (vgl. 

R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 Satz 3 LStR 2008): Datum und Kilometerstand zu Beginn und En-

de jeder einzelnen betrieblich/beruflich veranlassten Fahrt, Reiseziel, Reisezweck und auf-

gesuchte Geschäftspartner. Wird ein Umweg gefahren, ist dieser aufzuzeichnen. Auf einzelne 

dieser Angaben kann verzichtet werden, soweit wegen der besonderen Umstände im Einzel-

fall die betriebliche/berufliche Veranlassung der Fahrten und der Umfang der Privatfahrten 

ausreichend dargelegt sind und Überprüfungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden. So 

sind z. B. folgende berufsspezifisch bedingte Erleichterungen möglich: 

 

25 a) Handelsvertreter, Kurierdienstfahrer, Automatenlieferanten und andere Steuerpflich- 

 tige, die regelmäßig aus betrieblichen/beruflichen Gründen große Strecken mit mehre- 

 ren unterschiedlichen Reisezielen zurücklegen 



 
Seite 10 Zu Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchtem Geschäftspartner ist anzugeben, welche 

Kunden an welchem Ort besucht wurden. Angaben zu den Entfernungen zwischen den 

verschiedenen Orten sind nur bei größerer Differenz zwischen direkter Entfernung und 

tatsächlich gefahrenen Kilometern erforderlich. 

 

26 b) Taxifahrer, Fahrlehrer 

Bei Fahrten eines Taxifahrers im sog. Pflichtfahrgebiet ist es in Bezug auf Reisezweck, 

Reiseziel und aufgesuchtem Geschäftspartner ausreichend, täglich zu Beginn und Ende 

der Gesamtheit dieser Fahrten den Kilometerstand anzugeben mit der Angabe „Taxi-

fahrten im Pflichtfahrgebiet“ o. ä. Wurden Fahrten durchgeführt, die über dieses Gebiet 

hinausgehen, kann auf die genaue Angabe des Reiseziels nicht verzichtet werden. 

 

27 Für Fahrlehrer ist es ausreichend, in Bezug auf Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchten 

Geschäftspartner „Lehrfahrten“, „Fahrschulfahrten“ o. ä. anzugeben. 

 

28 Werden regelmäßig dieselben Kunden aufgesucht, wie z. B. bei Lieferverkehr, und werden 

die Kunden mit Name und (Liefer-)Adresse in einem Kundenverzeichnis unter einer Nummer 

geführt, unter der sie später identifiziert werden können, bestehen keine Bedenken, als Er-

leichterung für die Führung eines Fahrtenbuches zu Reiseziel, Reisezweck und aufgesuchtem 

Geschäftspartner jeweils zu Beginn und Ende der Lieferfahrten Datum und Kilometerstand 

sowie die Nummern der aufgesuchten Geschäftspartner aufzuzeichnen. Das Kundenverzeich-

nis ist dem Fahrtenbuch beizufügen. 

 

29 Für die Aufzeichnung von Privatfahrten genügen jeweils Kilometerangaben; für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Betriebsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch. 

 

4. Nichtanerkennung eines Fahrtenbuches 

 

30 Wird die Ordnungsmäßigkeit der Führung eines Fahrtenbuches von der Finanzverwaltung 

z. B. anlässlich einer Betriebsprüfung nicht anerkannt, ist der private Nutzungsanteil nach § 6 

Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG zu bewerten, wenn die betriebliche Nutzung mehr als 50 

Prozent beträgt. Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte sowie für Familienheim-

fahrten ist die Ermittlung der nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 

Nummer 6 EStG vorzunehmen. 

 

5. Ermittlung des privaten Nutzungsanteils bei Ausschluss der 1 %-Regelung 

 

31 Beträgt der Umfang der betrieblichen Nutzung 10 bis 50 Prozent, darf der private Nutzungs-

anteil nicht gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG (1 %-Regelung) bewertet werden. 



 
Seite 11 Der private Nutzungsanteil ist als Entnahme gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 EStG mit 

den auf die private Nutzung entfallenden tatsächlichen Selbstkosten (vgl. Randnummer 32) zu 

bewerten. Für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und Familienheimfahrten sind 

die nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3 2. Alter-

native EStG zu ermitteln. 

 

IV. Gesamtaufwendungen für das Kraftfahrzeug 

 

32 Zu den Gesamtaufwendungen für das Kraftfahrzeug (Gesamtkosten) gehören Kosten, die un-

mittelbar dem Halten und dem Betrieb des Kraftfahrzeugs zu dienen bestimmt sind und im 

Zusammenhang mit seiner Nutzung zwangsläufig anfallen (BFH-Urteil vom 14. September 

2005, BStBl II 2006 S. 72). Zu den Gesamtkosten gehören nicht die Sonderabschreibungen 

(BFH-Urteil vom 25. März 1988, BStBl II S. 655). Außergewöhnliche Kraftfahrzeugkosten 

sind dagegen vorab der beruflichen oder privaten Nutzung zuzurechnen. Aufwendungen, die 

ausschließlich der privaten Nutzung zuzurechnen sind, sind vorab als Entnahme zu behandeln 

(z. B. Mautgebühren auf einer privaten Urlaubsreise – BFH-Urteil vom 14. September 2005, 

BStBl II 2006 S. 72). Bei der Ermittlung des privaten Nutzungsanteils nach § 6 Absatz 1 

Nummer 4 Satz 3 EStG sind die verbleibenden Kraftfahrzeugaufwendungen anhand des Fahr-

tenbuches anteilig der privaten Nutzung, der Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und Be-

triebsstätte oder für Familienheimfahrten zuzurechnen.  

 

V. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

 

1. Mehrfache Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 

 

33 Werden täglich mehrere Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte zurückgelegt, so ver-

vielfacht sich der pauschale Hinzurechnungsbetrag nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG 

nicht. Für die Ermittlung des betrieblichen Nutzungsumfangs sind auch die Mehrfachfahrten 

zu berücksichtigen. 

 

2. Abziehbare Aufwendungen bei behinderten Menschen für Fahrten zwischen Woh-

nung und Betriebsstätte sowie Familienheimfahrten 

 

34 Behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt, sowie behinderte 

Menschen, deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber mindestens 50 beträgt und die in 

ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind, können ihre tat-

sächlichen Kosten für die Benutzung eines eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahr-

zeuges für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte sowie für Familienheimfahrten als 

Betriebsausgaben abziehen. Dabei ist der Gewinn nicht um Aufwendungen in Höhe des in § 4 



 
Seite 12 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 EStG jeweils genannten positiven Unterschiedsbetrags zu erhö-

hen. 

 

VI. Umsatzsteuerliche Beurteilung 

 

35 Zur Frage des Vorsteuerabzugs und der Umsatzbesteuerung bei unternehmerisch genutzten 

Kraftfahrzeugen vgl. BMF-Schreiben vom 27. August 2004 (BStBl I S. 864). Ist die Anwen-

dung der 1 %-Regelung gem. § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG ausgeschlossen, weil das 

Kraftfahrzeug zu weniger als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, und wird der nicht unter-

nehmerische Nutzungsanteil nicht durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen, ist 

dieser Nutzungsanteil im Wege der Schätzung zu ermitteln, wobei der Umsatzbesteuerung 

grundsätzlich der für ertragsteuerliche Zwecke ermittelte private Nutzungsanteil zugrunde zu 

legen ist.  

 

VII. Zeitliche Anwendung 

 

36 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 21. Januar 2002 (BStBl I S. 148) und vom 

7. Juli 2006 (BStBl I S. 446) und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Randnummer 12 ist 

erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. 

Randnummer 17 ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden; wird der Ge-

winn nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt, ist Randnummer 

17 erstmals ab 1. Januar 2007 anzuwenden. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  

 

Im Auftrag 
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